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Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
  
 
Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den internationalen Bachelor-Studiengang Business Economics  
(180 Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
 
vom 30.07.2010 
 
Gemäß §§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit 67 Abs. 3 Nr. 8, 69 Abs. 3 und 77 Abs. 2 Nr. 1, 78 
Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) vom 05.05.2004 (GVBl. 
LSA S. 256) in Verbindung mit den Allgemeinen Bestimmungen zu Studien- und 
Prüfungsordnungen für das Bachelor- und Masterstudium an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (ABStPOBM) vom 08.06.2005, jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat die 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg folgende Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den internationalen Bachelor-Studiengang Business Economics (180 
Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beschlossen. 
 

Artikel I 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den internationalen Bachelor-Studiengang Business 
Economics (180 Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 
31.01.2007 (ABl. 2007, Nr. 10, S. 11) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 5 wird folgender Abs. 2 neu eingefügt: 

„Neben den in Abs. 1 genannten Voraussetzungen müssen die Bewerberinnen und 
Bewerber ausreichende englische Sprachkenntnisse vorweisen. Diesen Nachweis können 
Sie durch eine Abschlussnote im Fach Englisch mit 2,0 in der 
Hochschulzugangsberechtigung oder einen TOEFL-Test mit mindestens 80 Punkten 
(internetbasiert) oder einen anderen vergleichbaren Nachweis erbringen.“ 

2. Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze wird entsprechend angepasst. 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung findet Anwendung bei allen Studierenden, die zum Wintersemester 
2010/2011 ihr Studium in diesem Studiengang aufnehmen. 
 
Diese Ordnung wurde vom Dekan der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
gemäß § 78 Abs. 1 am 30.07.2010 beschlossen; der Rektor hat die Ordnung am 
30.07.2010 genehmigt. 

 



Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg in Kraft. 
 
Halle (Saale), 30. Juli 2010 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wulf Diepenbrock 
Rektor 

 


